
Auszug aus der Oberstufen- und Abiturverordnung vom 20.07.2009 
 
§ 2 
Aufnahmevoraussetzungen 
 
(1) In die gymnasiale Oberstufe wird aufgenommen, wer an einer öffentlichen oder staatlich 
anerkannten Schule nach den Bestimmungen der Verordnung zur Gestaltung des 
Schulverhältnisses vom 21.Juni 2000 (ABl. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung in die 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe versetzt wurde oder die Voraussetzungen 
nach § 64 der Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der 
Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen 
in der Mittelstufe (VOBGM) vom 14. Juni 2005 in der jeweils geltenden Fassung erfüllt. 
 
(2) In die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe kann mit mittlerem Abschluss 
aufgenommen werden, wer von der Klassenkonferenz der abgebenden Schule, in der alle 
Fächer der Jahrgangsstufe 10 auf den mittleren Abschluss ausgerichtet waren, als geeignet 
für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe beurteilt wurde. Die Voraussetzungen für den 
Übergang und die Befürwortung durch die Klassenkonferenz sind gegeben, wenn  
1. die bisherige Lernentwicklung, der Leistungsstand und die Arbeitshaltung der Schülerin 
oder des Schülers eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in der gymnasialen Oberstufe 
erwarten lassen und 
2. die Schülerin oder der Schüler den mittleren Abschluss mit einer Durchschnittsnote von 
besser als befriedigend (< 3,0) in den Fächern Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache 
und einer Naturwissenschaft sowie in den übrigen Fächern gleichfalls eine Durchschnittsnote 
von besser als befriedigend (< 3,0) erreicht hat. 
 
(3) In den Fällen des Abs. 2 richten die Eltern oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler 
bis spätestens zwei Wochen nach Beginn des zweiten Schulhalbjahres einen schriftlichen 
Antrag über die abgebende Schule an die Schulleitung der aufnehmenden Schule. Die 
Schulleitung der abgebenden Schule reicht den Antrag bis zum 1. März weiter und fügt ihm 
eine Eignungsfeststellung nach Abs. 2 bei, über die von der Konferenz der die Schülerin 
oder den Schüler unterrichtenden Lehrkräfte entschieden wurde. Die aufnehmende Schule 
teilt den Eltern oder den volljährigen Schülerinnen und Schülern schriftlich bis spätestens 
zum 1. Mai mit, dass die Aufnahme erfolgt, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 
auch am Ende des Schuljahres erfüllt sind. 
 
(4) Schülerinnen und Schüler, die bis zum Eintritt in die gymnasiale Oberstufe keinen 
durchgehenden und benoteten Unterricht in einer zweiten Fremdsprache erhalten haben, 
können aufgenommen werden, wenn die Schule in der Lage ist, in der Einführungsphase 
Unterricht gemäß § 14 Abs. 3 anzubieten. 
Schülerinnen und Schüler, die Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache nach § 14 durch 
den Besuch einer ausländischen Schule erworben haben, können auf Antrag beim 
Staatlichen Schulamt von der Verpflichtung gemäß Satz 1 befreit werden, wenn sie vor der 
Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe nachweisen, dass ihre Kenntnisse den 
Anforderungen eines erfolgreichen Unterrichts in der gymnasialen Mittelstufe entsprechen. 
 
(5) Wer aus einer genehmigten, aber staatlich nicht anerkannten Ersatzschule oder aus einer 
ausländischen Schule in die gymnasiale Oberstufe einer öffentlichen oder staatlich 
anerkannten Schule übergehen will oder wer den Schulbesuch länger als ein Jahr 
unterbrochen hat, muss sich in der Regel einem Überprüfungsverfahren unterziehen. Über 
Ausnahmen entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. Der Besuch der Berufsschule 



und die Erfüllung des Grundwehrdienstes, des Zivildienstes, eines sozialen oder 
ökologischen Jahres sowie eines einjährigen berufsbezogenen Praktikums gelten nicht als 
Unterbrechung. 
 
(6) Im Überprüfungsverfahren nach Abs. 5 soll festgestellt werden, ob die Schülerin oder der 
Schüler in der gymnasialen Oberstufe erfolgreich mitarbeiten kann. Das 
Überprüfungsverfahren wird in Deutsch, der ersten Fremdsprache und Mathematik schriftlich 
jeweils im Umfang einer Klassenarbeit durchgeführt. In Geschichte oder Politik und 
Wirtschaft sowie einer Naturwissenschaft ist jeweils eine mündliche Prüfung abzulegen. Die 
Anforderungen müssen bei Eintritt zum Schuljahresbeginn jeweils denen der 
vorangegangenen Jahrgangsstufe entsprechen, für die der Übergang vorgesehen ist. Beim 
Übergang im laufenden Schuljahr sind die Anforderungen des vorangegangenen Unterrichts 
der Schule, in die übergegangen werden soll, zugrunde zu legen. Über die Aufnahme 
entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der Grundlage des Ergebnisses des 
Überprüfungsverfahrens und nach Maßgabe von Satz 1. Jede Schülerin und jeder Schüler 
darf in einem Schuljahr nur an einem Überprüfungsverfahren für die Aufnahme in die 
gymnasiale Oberstufe teilnehmen. 
 
(7) Wer das 19. Lebensjahr vollendet hat, kann in die Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe nur im begründeten Fall und nach Beratung über andere Wege zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife (berufliches Gymnasium, Abendgymnasium, Hessenkolleg, 
Nichtschülerprüfung) mit Genehmigung des Staatlichen Schulamtes aufgenommen werden. 


